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 Veröffentlicht am 29.09.1954

Norm

JN §58

ZPO §502 Abs3 Dh

Rechtssatz

In allen Streitigkeiten, die wiederkehrende Leistungen auf bestimmte Zeitdauer und weiters auf unbestimmte

Zeitdauer zum Gegenstand haben (bisher fällig gewordene Rentenbeträge und Rente für die Zukunft), ist der auf die

bestimmte Zeitdauer entfallende Betrag mit dem zehnfachen der für unbestimmte zeit begehrten Jahresleistung

zusammenzurechnen.
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Veröff: SZ 27/239
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Beisatz: Vergleiche für Rentenbegehren (T1)
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